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Motion 

„Änderung des Gesetzes über die Alimenten-Bevorschussung" 

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Gesetz über die Inkassohilfe für familienrechtli-
che Unterhaltsbeiträge und die Bevorschussung von Kinderalimenten (AUG; RB 836.4) 
so zu ändern, dass der Anspruch auf Bevorschussung nicht bei Erreichung der Volljäh-
rigkeit des Kindes endet, sondern bis zur Beendigung der Erstausbildung fortdauert. 

Ausgangslage 
Art. 277 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) bestimmt, dass die Unterhalts-
pflicht der Eltern bis zur Volljährigkeit des Kindes dauert. Hat es dann noch keine an-
gemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Um-
ständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entspre-
chende Ausbildung abgeschlossen ist. Nach Art. 293 Abs. 2 ZGB hat das öffentliche 
Recht die Ausrichtung von Vorschüssen für den Unterhalt des Kindes zu regeln, wenn 
die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Falls die Eltern dieser Pflicht nicht 
nachkommen, gilt im Kanton Thurgau folgendes: Eine Alimenten-Bevorschussung ge-
mäss Art. 277 Abs. 2 des ZGB wird bis zum Erreichen des Mündigkeitsalters be-
zahlt. In vielen umliegenden Kantonen (z.B. St.Gallen und Zürich) entfällt dieser 
Anspruch richtigerweise erst mit dem Abschluss der Erstausbildung. Erforder-
lich ist ein gültiger Rechtstitel, wie er bereits vor der Mündigkeit bestand. 

Im Kanton Thurgau bedeutet dies, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommen, bevorschusst die Wohngemeinde des Kindes die im 
massgeblichen Rechtstitel festgelegten Unterhaltsbeiträge bis zum Erreichen der Voll-
jährigkeit. Ab dem 18. Geburtstag muss das betroffene Kind sein Recht selbst einfor-
dem. Es muss entweder beim Sozialamt Unterstützung verlangen oder die Ansprüche 
seiner Eltern (bzw. Elternteil) vor Gericht einfordern. Dies gilt auch bei Pflegekindern. 
Hier müssen die jungen Erwachsenen ihre leiblichen Eltern verklagen. 

Die Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber ihrem unmündigen Kind wird durch den Art. 
276 ZGB geregelt. Die Pflicht ist einem Urteil oder in einem von der Vormundschafts-
behörde genehmigten Vertrag geregelt. Dies sind z.B. Scheidungsurteil, Trennungsur-
teil, Vaterschaftsurteil, etc. Eine Bevorschussung kann nur beantragt werden, wenn ei-
ne unterhaltspflichtige Person säumig ist, d.h. nicht rechtzeitig, also erst nach Fälligkeit 
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